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Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung ei-
nes Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz – Korrupti-
onsbG) 
 
Veröffentlichungspflicht nach § 17 KorruptionsbG 
 
Gemäß § 17 i. V. m. § 1 KorruptionsbG sind die Mitglieder der Gremien der Gemeinde Anröchte 
verpflichtet, schriftlich Auskunft zu geben über 
 
• den ausgeübten Beruf und Beraterverträge, 

 
• die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 

S. 3 des Aktiengesetzes, 
 

• die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgeset-
zes genannten Behörden und Einrichtungen, 
 

• die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, 
 

• die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 
 
Die Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen. Der Rat der Gemeinde Anröchte 
hat beschlossen, die Daten jährlich im Amtsblatt zu veröffentlichen. 
 
Die von den Mitgliedern der Gremien der Gemeinde Anröchte gemachten Angaben sind der Anla-
ge 1 des Amtsblattes zu entnehmen. 
 
 
Anröchte, 17. Februar 2009    
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2009  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes über die Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen 
vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Gemeinde Anröchte mit Beschluss vom 03. 
Februar 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
de voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 Gesamtbetrag der Erträge auf  18.473.597 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  18.877.262 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.090.060 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  16.087.125 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  

 aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.530.100 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  

 aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  4.666.800 EUR 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt 
auf  

1.581.100 EUR 
 
 

§ 3 
 

Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt 
und teilen sich wie folgt auf: 
 
 2010 2.049.100 EUR 
 2011 1.093.100 EUR 
 2012 726.100 EUR 
 



 
Amtsblatt der Gemeinde Anröchte 
 
Nr. 1 14. Jahrgang Seite 3  
 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 
403.665 EUR 

 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird festgesetzt auf 

5.000.000 EUR 
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer 
 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  230  v. H. 
 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  391  v. H. 
 
Gewerbesteuer auf  414  v. H. 
 
 

§ 7 
 

Für die Teilergebnispläne gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen 
verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen 
sowie die bilanziellen Abschreibungen außer den geringwertigen Wirtschaftsgütern. 
Bei Personal- und Versorgungsaufwendungen berechtigen Minderaufwendungen zu entsprechen-
den Mehraufwendungen in anderen Teilplänen.  
 
Für die Teilfinanzpläne gilt, dass Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Min-
derauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungs-
auszahlungen. Ebenso können innerhalb eines Teilfinanzplanes Mehreinzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit verwendet werden.  
Bei Personal- und Versorgungsauszahlungen berechtigen Minderauszahlungen zu entsprechen-
den Mehrauszahlungen in anderen Teilplänen. 
 
Über die Leistung von unabweisbaren überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ent-
scheidet die beauftragte Kämmerin, wenn die Summe des Teilplanes nicht um mehr als 20 % 
überschritten wird oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche bzw. 
tarifliche Verpflichtungen zurückzuführen ist. 
 
Über die Leistung von unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ent-
scheidet die beauftragte Kämmerin, wenn die Summe des Teilplanes nicht um mehr als 10 % 
überschritten wird oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche bzw. 
tarifliche Verpflichtungen zurückzuführen ist.  
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Landrätin des Krei-
ses Soest mit Schreiben vom 05.02.2009 angezeigt worden. Die Landrätin des Kreises Soest hat 
mit Verfügung vom 16.02.2009 mitgeteilt: 
 
„Diese hier am 05.02.2009 eingegangene Anzeige habe ich zur Kenntnis genommen. 
Auf Antrag hin verkürze ich die nach § 80 Abs. 5 Satz 4 GO NRW gesetzlich vorgeschriebene An-
zeigefrist. Die Haushaltssatzung 2009 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden.“ 
 
 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen steht gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW vom 23.02.2009 bis 
zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2009 gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW während der 
Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 72, Zimmer 10, zur Einsichtnah-
me zur Verfügung. 
 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 
 
Anröchte, 16. Februar 2009 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 


